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Sitzungen des Kreistages und seiner Ausschüsse  

 
Sitzung des Ausschusses für Bildung und Kultur am 17.11.2021 

 

 
Am Mittwoch, 17.11.2021, um 14:00 Uhr findet im Großen Sitzungssaal des 
Landratsamtes, Alois-Schießl-Platz 2, 85435 Erding, eine Sitzung des Ausschusses für 
Bildung und Kultur statt. 
 
 
 

Tagesordnung: 
 
 Öffentliche Sitzung: 

 
1. Schulen des Landkreises 

Korbinian-Aigner-Gymnasium: Vorstellung Digitalisierungskonzept 
 
 

2. Schulen des Landkreises 
Digitalisierung der Schulen; Modernisierung der IT-Infrastruktur in den 
Klassenzimmern 
 
 

3. Haushaltswesen 
Gewährung von Zuschüssen gemäß Art. 22 Abs. 2 BayDSchG 
 
 

4. Haushaltswesen 
Haushaltsberatungen 2022 Bildung und Kultur 
 
 

5. Bekanntgaben aus nichtöffentlichen Sitzungen 
 
 

6. Bekanntgaben und Anfragen 
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Sitzung des Ausschusses für Bauen und Energie am 17.11.2021 

 

 
Am Mittwoch, 17.11.2021, um 17:00 Uhr findet im Großen Sitzungssaal des 
Landratsamtes, Alois-Schießl-Platz 2, 85435 Erding, eine Sitzung des Ausschusses für 
Bauen und Energie statt. 
 
 

Tagesordnung: 
 
 
I. Öffentlicher Teil: 

 
1. Liegenschaften des Landkreises 

Stationäre Lüftungsanlagen - Beantragung staatlicher Förderung 
 
 

2. Haushaltswesen 
Haushaltsberatung 2022 - Bauunterhalt und Hochbaumaßnahmen 
 
 

3. Bekanntgaben aus nichtöffentlichen Sitzungen 
 
 

4. Bekanntgaben und Anfragen 
 
 

 



 
Amtsblatt 
 

Ausgabe 68 
Mittwoch 10.11.2021 
 
 
 
 

Seite 566 
 
 
 

 

Bekanntmachungen  

 
Gebührensatzung für die öffentliche Abfallentsorgung des Landkreises Erding zum 

01.01.2022 

 
Der Landkreis Erding erlässt auf Grund des Art. 7 Abs. 2 und 5 des Bayer. Abfallwirtschafts-
gesetzes (BayAbfG) in Verbindung mit Art. 2 Abs. 1 und Art. 8 Kommunal-abgabengesetz (KAG) 
mit Beschluss des Kreistages vom 19.10.2021 folgende Gebührensatzung: 
 
 

§ 1 
Gebührenerhebung 

 
Der Landkreis Erding erhebt für die Benutzung der öffentlichen Abfallentsorgung Gebühren. 
 
 

§ 2 
Gebührenschuldner 

 

(1) Gebührenschuldner ist, wer die Abfallentsorgung des Landkreises benutzt.  
 

(2) 1 Bei der Abfallentsorgung im Bring- und Holsystem gilt der Eigentümer oder der dinglich 
Nutzungsberechtigte der an die Abfallentsorgung des Landkreises angeschlossenen 
Grundstücke als Benutzer. 2 Bei Verwendung von Abfallsäcken zur zusätzlichen Entsorgung 
außerhalb der Veranlagung ist der Erwerber Benutzer. 3 Gebührenschuldner bei der 
Sperrmüllabfuhr ist derjenige, der die Abfuhr beantragt. 4 Bei der Selbstanlieferung von Abfällen 
zur Entsorgungsanlage des Landkreises ist neben dem Abfallerzeuger und demjenigen, der die 
Entsorgung veranlasst hat, auch der Abfallanlieferer Gebührenschuldner. 5 Die Abfallentsorgung 
des Landkreises benutzt auch derjenige, dessen unzulässig behandelte, gelagerte oder 
abgelagerte Abfälle der Landkreis entsorgt. 

 

(3) 1 Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner. 2 Dies gilt insbesondere für Wohnungs- 
oder Teileigentümer i.S. des Wohnungseigentumsgesetzes. 3 Der Gebührenbescheid über die 
gesamte Gebührenforderung kann an den Wohnungseigentumsverwalter gerichtet werden. 

 
 

§ 3 
Gebührentatbestand 

 
Die Gebühr wird für jede Benutzung der Abfallentsorgung des Landkreises erhoben. 
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§ 4 
Gebührenmaßstab 

 

(1) 1 Die Gebühr für die Abfallentsorgung im Bring- und Holsystem bestimmt sich nach der Zahl 
und dem Fassungsvermögen der Restmüllbehältnisse und der Zahl der Abfuhren bzw. nach der 
Zahl der Abfallsäcke. 2 Die Gebühr nach Satz 1 schließt die Benutzung der Altstoff-, Schadstoff- 
und Bioabfallsammlung im Hol- und Bringsystem zum Teil mit ein. 

 

(2) Bei Selbstanlieferung von Abfällen und bei der Entsorgung unzulässig behandelter, gelagerter 
oder abgelagerter Abfälle (§ 2 Abs. 2 Satz 5) bestimmt sich die Gebühr nach der Menge der 
Abfälle, gemessen in Gewichtstonnen bzw. in m³. 

 

(3) Die Gebühr für die Sperrmüllabfuhr (§ 13 Abs. 2 Nr. 1 der Abfallwirtschafts-satzung) bestimmt 
sich nach der Menge der Abfälle, gemessen in m³. 
 

 
§ 5 

Gebührensatz 
 

(1) 1 Die Gebühr für die Abfallentsorgung im Bring- und Holsystem beträgt bei der 14-tägigen 
Abfuhr der Restmüll- und Biomüll und der vierwöchentlichen Abfuhr der Papierbehältnisse für 

 

1.  eine Müllnormtonne mit 60 l   36,00 € vierteljährlich 
 

2. eine Müllnormtonne mit 80 l   41,40 € vierteljährlich 
 
3. eine Müllnormtonne mit 120 l   52,20 € vierteljährlich 
 
4. eine Müllnormtonne mit 240 l   95,40 € vierteljährlich 

 
5. einen Müllgroßbehälter mit 1.100 l   441,60 € vierteljährlich 
 
2 Entsteht die Gebührenschuld während des Kalendervierteljahres, wird für jeden angefangenen 
Monat 1/3 der Gebühren nach Satz 1 erhoben. 
 

(2) Die Gebühr für die Abfallentsorgung unter Verwendung von Abfallsäcken für die zusätzliche 
Entsorgung beträgt für jeden Sack 4,00 €. 

 

(3)  1 Die Gebühr für die Entsorgung von selbstangelieferten und von unzulässig behandelten, 
gelagerten oder abgelagerten Abfällen (§ 2 Abs. 2 Satz 4 und 5) an der Kreismüllumladestation 
in Isen beträgt je Gewichtstonne 190,00 €. 2 Für Künstliche Mineralfasern beträgt die Gebühr 
400,00 € je Gewichtstonne, für Asbesthaltige Abfälle 250,00 € je Gewichtstonne. 3Bei 
Selbstanlieferung von Kleinmengen bzw. für nicht verwiegbare Müllmengen beträgt die Gebühr 
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20,00 € je m³, mindestens jedoch 10,00 € (< bei Fahrzeugen unter 5 to). Für die Annahme von 
Kleinmengen gelten die Pauschalen in der Anlage 2 zur Gebührensatzung. 

 

(4) 1Die Gebühr für PKW-Altreifen privater Anlieferer beträgt 7,50 € für PKW-Altreifen mit Felge 
und 2,50 € für PKW-Altreifen ohne Felge.  

 

(5) Die Gebühr für die Annahme von Feuerlöschern mit einem Füllvolumen < 6 kg beträgt 6,00 € 
pro Stück, mit einem Füllvolumen von > 6 kg 12,00 € pro Stück und ab einem Füllvolumen > 12 
kg 18,00 € pro Stück. 

 

(6) Für die Entsorgung von Industriebatterien beträgt die Gebühr 25,00 € pro Stück. 
 

(7) 1 Die Sperrmüllabfuhr oder die wahlweise hierzu angemeldete Sperrmüll-anlieferung an der 
Kreismüllumladestation Isen ist einmal jährlich für bis zu zwei m³ (Sperrmüllabfuhr) bzw. 200 kg 
(Selbstanlieferung) pro Haushalt kostenlos. 2 Bei der Sperrmüllabfuhr beträgt für jeden darüber 
hinaus gehenden weiteren angefangenen halben m³ die Gebühr 20,00 €, je vollen m³ 40,00 €, 
bei der angemeldeten Sperrmüllanlieferung an der Kreismüllumladestation Isen beträgt der 
Gebührensatz für die Mehrmenge je Gewichtstonne 190,00 €. 3 Bei Selbstanlieferung von 
Sperrmüll an den Recyclinghöfen beträgt die Gebühr für nicht verwiegbare Müllmengen 20,00 € 
je m³, mindestens jedoch 5,00 €.  

 

(8) 1 Für die Entsorgung von haushaltsüblichen Mengen an Problemabfällen gem. § 11 Abs. 2 Nr. 
3 der Abfallwirtschaftssatzung wird keine Gebühr erhoben. 2 Die Gebühren für 
darüberhinausgehende Mengen bzw. für die Entsorgung von Gewerbemengen richten sich 
nach den jeweils aktuellen Preisen der Sonderabfall-Entsorgung Bayern GmbH. 

 

(9) Die Befreiung von der Bioabfallentsorgung nach § 13 Abs. 2 Nr. 2 Abfallwirtschaftssatzung 
begründet keinen Anspruch auf Gebührenermäßigung. 
 

 
§ 6 

Entstehen der Gebührenschuld 
 

(1) 1 Bei der Abfallentsorgung im Bring- und Holsystem entsteht die Gebührenschuld erstmals am 
01.01.2022, für später hinzukommende Schuldner erstmals mit Beginn des Monats, in dem der 
Gebührentatbestand eintritt, im Übrigen fortlaufend mit Beginn eines Kalendervierteljahres; 
angefangene Kalendermonate gelten als volle Kalendermonate. 2 Satz 1 gilt entsprechend, 
wenn sich die Umstände gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 ändern. 

 

(2) Bei der Abfallentsorgung unter Verwendung von Abfallsäcken zur zusätzlichen Entsorgung 
entsteht die Gebührenschuld mit der Abgabe des Sackes an den Benutzer. 
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(3) Bei Selbstanlieferung entsteht die Gebührenschuld mit der Annahme der Abfälle an der 
Entsorgungsanlage. 

 

(4) Bei der Entsorgung unzulässig behandelter, gelagerter oder abgelagerter Abfälle (§ 2 Abs. 2 
Satz 5) entsteht die Gebührenschuld mit dem Abtransport der Abfälle durch den Landkreis; 
entsprechendes gilt bei der Sperrmüllabholung. 
 

 
§ 7 

Fälligkeit der Gebührenschuld 
 

(1) 1 Die Gebühren nach § 5 Abs. 1 sind mit der auf das laufende Vierteljahr entfallenden Gebühr 
fällig am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. jeden Jahres, frühestens jedoch einen Monat nach 
Zustellung des Gebührenbescheides. ² Bei jährlicher Zahlung wird die Gebühr nach § 5 Abs. 1 
für das laufende Jahr am 01.07., frühestens jedoch einen Monat nach Zustellung des 
Gebührenbescheides fällig. 

 

(2) Bei der Abfallentsorgung unter Verwendung von Abfallsäcken zur zusätzlichen Entsorgung, bei 
der Selbstanlieferung und bei der Entsorgung von Sperrmüll sowie von unzulässig behandelten, 
gelagerten oder abgelagerten Abfällen 
(§ 2 Abs. 2 Satz 5) wird die Gebühr mit dem Entstehen fällig. 

 
 

§ 8 
Inkrafttreten 

 
1 Diese Satzung tritt am 01. Januar 2022 in Kraft. 2 Gleichzeitig tritt die Gebührensatzung vom 
01.01.2018 außer Kraft. 
 
 
 
Erding, den 28.10.2021 
 
gez. 
 
Martin Bayerstorfer 
Landrat 
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ANLAGE 1 zur Gebührensatzung für die öffentliche 

Abfallentsorgung des Landkreises Erding 
zum 01.01.2022 

 
 

Zusammenfassung der Abfallgebühren im Landkreis Erding: 
 

ab 01.01.2022 
 
 
Gebühren für die Hausmüllabfuhr (inkl. Biomüll- und Papiertonne): 
 

Tonnen- 

größe

Personen- 

zahl

Berechnungs- 

grundlage

Jahres- 

gebühr
1/4-jährlich monatlich

60 l 1-3 60 l 144,00 €    36,00 €    12,00 €    

80 l 4 80 l 165,60 €    41,40 €    13,80 €    

120 l 5-6 120 l 208,80 €    52,20 €    17,40 €    

240 l bis 12 240 l 381,60 €    95,40 €    31,80 €    

1.100 l bis 55 1.100 l 1.766,40 € 441,60 € 147,20 € 

zusätzliche Müllsäcke: je Sack 4,00 €         

 
 
 
Sperrmüllgebühren: 
 bei Selbstanlieferung  20,00 € / m³ 
 bei Abholung   ab dem dritten m³: 40,00 € / m³ 

 
 
 
 

ANLAGE 2 zur Gebührensatzung für die öffentliche 
Abfallentsorgung des Landkreises Erding 

zum 01.01.2022 
 

 Zusammenfassung der Gebühren bei Anlieferung an der Müllumladestation in Isen: 
 
 

I. Selbstanlieferergebühren bei Verwiegung: 
 

Siedlungsabfälle   190,00 € / to 
Asbesthaltige Abfälle   250,00 € / to 
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Mineralfaserhaltige Abfälle  400,00 € / to 
 

II. Für Kleinanlieferungen werden folgende Pauschalgebühren für Gewichte, die mit der 
eingesetzten Waage nicht nach dem Wieg- und Eichgesetz ermittelt werden können, für die 
Selbstanlieferung erhoben: 

 
kostenpflichtige Siedlungsabfälle   
Fahrzeuge < 5 to (unter Mindestlast)  10,00 € 
Fahrzeuge > 5 to (unter Mindestlast)  20,00 € 

 
Asbesthaltige Abfälle   
Fahrzeuge < 5 to (unter Mindestlast)  15,00 € 
Fahrzeuge > 5 to (unter Mindestlast) 25,00 €   

 
Mineralfaserhaltige Abfälle   
Fahrzeuge < 5 to (unter Mindestlast)  30,00 € 
Fahrzeuge > 5 to (unter Mindestlast)  60,00 € 

 
III. Für die Anlieferung von nicht verwiegbaren Müllmengen werden folgende Gebühren 

festgesetzt: 
 

1 m3    20,00 € 
½ m3   10,00 € 
¼ m3     5,00 € 
 
KMF Sack gefüllt  15,00 € 
 

IV. Gebühren für die Entsorgung von Industriebatterien   25,00 € / Stück 
 
V. Gebühren für die Entsorgung von Autoreifen 

Reifen mit Felge 7,50 € / Stück 
Reifen ohne Felge 2,50 € / Stück 

 
VI. Gebühren für die Entsorgung von Feuerlöschern 

Feuerlöscher < 6 kg 6,00 € / Stück 
Feuerlöscher > 6 kg 12,00 € / Stück 
Feurlöscher > 12 kg 18,00 € / Stück  
 
 
 
 
 
 
 



 
Amtsblatt 
 

Ausgabe 68 
Mittwoch 10.11.2021 
 
 
 
 

Seite 572 
 
 
 

 

Bekanntmachungen anderer 
Behörden und Dienststellen  

 
MVZ Landkreis Erding gGmbH – Gesellschaftsvertrag einer gemeinnützigen Gesellschaft mit 

beschränkter Haftung 
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Haushaltssatzung des Mittelschulverbandes Wartenberg für das Haushaltsjahr 2021 

 
Aufgrund der Art. 9 Abs. 7 Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG) i.V.m. Art. 40 Abs. 1 
KommZG sowie der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt der Mittelschulverband 
Wartenberg folgende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit 
festgesetzt; er schließt 
 
im Verwaltungshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit  1.583.820,00 € 
 
u n d 
 
im Vermögenshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit  1.137.040,00 € 
ab. 
 

§ 2 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht 
vorgesehen. 

 
§ 3 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden in Höhe von 900.000,00 € 
festgesetzt. 

 
§ 4 

a) Die Höhe des durch die sonstigen Einnahmen im Verwaltungshaushalt nicht gedeckten 
Bedarfs, der nach den einschlägigen Bestimmungen auf die Mitglieder des 
Mittelschulverbandes umgelegt werden soll (Verwaltungsumlage), wird auf 810.300,00 
€ festgesetzt (Umlagensoll). 

 
b) Für die Bemessung der Umlage wird die Schülerzahl herangezogen 

(Bemessungsgrundlage). 
 

c) Die Verbandsschule wurde am 1. Oktober 2020 von insgesamt 292 Schülern (ohne 
Gastschüler) besucht. Für die Bemessung der Schulverbandsumlage nach der 
Schülerzahl beträgt der Beitrag je Schüler 2.775,00 €. 
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d) Die Umlage für den Mittelschulverband ist jeweils mit ¼ der Gesamtsumme am 
15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. zur Zahlung fällig. 

 
§ 5 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 
Haushaltsplan wird auf 240.000,00 € festgesetzt. 
 

§ 6 
Diese Haushaltssatzung tritt zum 01. Januar 2021 in Kraft. 

im Vermögenshaushalt 
 
Wartenberg, 04.11.2021 
 
 
Christian Pröbst, Verbandsvorsitzender 
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Termine  

 
Rentenberatung  

 

Staatliches Versicherungsamt – Rentenberatung 
 

Das Landratsamt Erding unterstützt Ihre Gemeinde und bietet folgende Serviceleistungen an: 
 

- Beratung und Unterstützung bei Rentenanträgen aller Art 
- Beglaubigung von Originalunterlagen für den Rententräger 
- Klärung Ihres Rentenkontos 
- allgemeine Auskünfte zu sozialversicherungsrechtlichen Fragen 

 
Landratsamt Erding, Alois-Schießl-Platz 8, 85435 Erding 

Heike Leugner  
Tel. 08122/58-1074 

https://www.landkreis-erding.de/rentenangelegenheiten 
 

Bitte vereinbaren Sie einen Termin. 

 

Kommunale Wohnberatung 

Kommunale Wohnberatung – Im Alter in den eigenen vier Wänden 
 

Kostenlose, unverbindliche, unabhängige, vertrauliche und neutrale Beratung durch unsere Zertifizierte 
Wohnberaterin – gern auch bei Ihnen zu Hause. 

Fachbereich 22 - Soziales: Beate Barz Tel. 08122/58-1336 
Bitte vereinbaren Sie einen Termin. 

 

gefördert durch:                                                      

 
Blutspendetermine 

Datum Plz Terminort Terminlokal Anschrift           Termin 
Anfang 

Termin 
Ende 

16.11.2021 85456 Wartenberg Marie-Pettenbeck-
Schule 

Zustorfer Str. 1        15:30 20:00 

29.12.2021
und 

30.12.2021 

 84405 Dorfen Grundschule am 
Mühlanger 

Mühlangerstr. 8 
Zugang 

Volksfestplatz 

       15:30 
 
      15:30 

20:00 
 
20:00 
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Pflegestützpunkt Landkreis Erding 

 

Ihre Anlaufstelle für alle Fragen zum Thema Pflege 
 

Der Pflegestützpunkt Landkreis Erding bietet Beratung zu folgenden Themen an: 
- Sämtliche Themen der Pflege und des Älterwerdens 
- Mögliche Sozialleistungen 
- Informationen zu ambulanten, teilstationären und stationären Angeboten 
- Beratung zu Hilfsangeboten im Landkreis 
- Entlastung von pflegenden Angehörigen und Pflegepersonen 
- Pflegeberatung nach § 7a SGB XI 

 

Landratsamt Erding, Alois-Schießl-Platz 6, 85435 Erding 
Tanja Endres & Anita Herz 

Tel. 08122/58-1800 
E-Mail: pflegestuetzpunkt@lra-ed.de     https://www.landkreis-erding.de/psp 
 

Bitte vereinbaren Sie einen Termin. 
 

 
 
 
 

 

Hörsprechtage 

 

Beratung für hör- und sprachauffällige Kinder 
 

Seit Jahren finden in regelmäßigen Abständen im Landratsamt Erding pädagogisch-audiologische 
Sprechstunden statt. Es handelt sich dabei um eine Beratung für Eltern, die Informationen möchten, ob die 
Sprachentwicklung ihres Kindes altersgemäß ist oder ob sich Verzögerungen zeigen. Ein Gespräch sowie 
ein kleiner Sprach- und Hörtest – von Fachberaterinnen der Pädagogisch-Audiologischen Beratungsstelle 
durchgeführt – bilden den Beratungsrahmen. Ziel der Beratung ist zu prüfen und näher abzuklären, ob 
Behandlungsmaßnahmen, also eine Überweisung an den HNO-Arzt, zur Einleitung einer Therapie 
notwendig sind. Zum anderen ist sie aber auch eine gezielte heil- und sonderpädagogische Beratung 
insbesondere zur Frage der schulischen Eingliederung. 
 
Sprach- und/oder Hörprobleme sollten so früh wie möglich erkannt werden, damit sich keine Mängel 
verfestigen. Wenn ein Kind nicht richtig hört, lernt es auch nicht richtig sprechen. Die geistige und soziale 
Entwicklung ist dadurch beeinträchtigt. 

 
Eingeladen sind alle Eltern mit Kindern ab Kleinkindalter bis zum Ende der Schulpflicht.   

 
Hörsprechtage finden statt an folgenden Dienstagen statt: 

16.11.2021   07.12.2021 
 

Landratsamt Erding, Alois-Schießl-Platz 6, 85435 Erding 

mailto:pflegestuetzpunkt@lra-ed.de
https://www.landkreis-erding.de/psp
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Anmeldung unter: Tel. 08122/58-1430 

Anmelden zur Sprechstunde der Familienberatung Ismaning in der Caritas Kinderburg Erding 

Kostenlose Sprechstunde der Familienberatung Ismaning in der Caritas Kinderburg in Erding ist 
jeden Donnerstag von 13 bis 15 Uhr. 

 

Eine Schwangerschaftskonfliktberatung nach §219 und das Ausstellen der gesetzlich vorgeschriebenen 
Beratungsbescheinigung sind ebenso möglich wie eine individuelle Beratung und Begleitung während der 
gesamten Schwangerschaft und nach der Geburt. Die Familienberatung Ismaning informiert ferner über alle 
staatlichen und finanziellen Hilfen und vermittelt diese auch, z. B. bei der „Landesstiftung Hilfe für Mutter und 
Kind“. 

Begleitung und Unterstützung beim Übergang vom Paar zum Elternsein, Beratung bei Paar-/Eheproblemen, 
Erarbeitung von Lösungen bei sexuellen Problemen sowie Unterstützung bei der Suche nach Lösungen in 
konfliktreichen Paar- und Familienphasen (z.B. Patchworkfamilien) sind u. a. weitere Angebote der 
Beratungsstelle. 

Für die Sprechstunden ist eine Terminvereinbarung erforderlich, die unter der Telefonnummer der 
Familienberatung Ismaning (089/960799-50, -51) möglich ist. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kms-erding.de/                                 http://www.vhs-erding.de/ 
 
 

 
 

Landkreisbibliothek  
im Anne-Frank-Gymnasium 

https://www.landkreis-erding.de/kultur-bildung-sport/landkreisbibliothek/  
 

http://www.kms-erding.de/
http://www.vhs-erding.de/
https://www.landkreis-erding.de/kultur-bildung-sport/landkreisbibliothek/
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Rat und Hilfe 

 

Informationen über das Landratsamt Erding, Abteilung Jugend und Soziales, und die 
Erziehungsberatungsstelle des Landkreises Erding gibt es auch im Internet: 

http://www.jugendamt-erding.de   http://www.erziehungsberatung-erding.de 

 

Ihre Ansprechpartnerin in allen Gleichstellungsfragen  
für Frauen und Männer in Familie, Beruf und Gesellschaft: 

Sabine Trettenbacher 

Landratsamt Erding, Tel. 08122 / 58-1106, E-Mail: gleichstellung@lra-ed.de 

 

Staatlich anerkannte Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen 
http://www.schwanger-in-erding.de  E-Mail: schwanger@lra-ed.de 

• Beratung in allen die Schwangerschaft betreffenden psychosozialen Fragen 
• Schwangerschaftskonfliktberatung nach StGB § 219 

 
Landratsamt Erding, Abt. 5 Gesundheitsamt, Alois-Schießl-Platz 6, 85435 Erding 

Tel. 08122 / 58-1430, Termine nach Vereinbarung 

 

Information und Beratung über alle betreuungsrechtlichen Fragen  
Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung, Patientenverfügung 

 
Fachbereich 22 Soziales  Frau Böhm  Tel. 08122 / 58-1046 
nach tel. Terminvereinbarung Frau Gründel       Tel. 08122 / 58-1309 
     Frau Lyubenov Tel. 08122 / 58-1197 

 

Rat und Hilfe für Frauen in Not Tel. 08122 / 976242 
Die Mitarbeiterinnen des Frauenhauses sind rund um die Uhr erreichbar – streng vertraulich.  

 

http://www.jugendamt-erding.de/
http://www.erziehungsberatung-erding.de/
mailto:gleichstellung@lra-ed.de
http://www.schwanger-in-erding.de/
mailto:schwanger@lra-ed.de
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Ganzjährig jeden Freitag  
von 11:30 bis 16:00 Uhr  

direkt an der B15 
 

 
 
 
 

 

 

 

Freitags, außer Feiertage, von 10:00 

Uhr bis 16:00 Uhr, 

März bis Dezember, am Dorfplatz in 

Moosen. 

 

 
 

Bauernhausmuseum des 
Landkreises Erding 
Taufkirchener Str. 24 

85435 Erding 
Öffnungszeiten:  

jährlich geöffnet von  

Ostersonntag bis Ende Oktober 

an allen Samstagen, Sonntagen und 
Feiertagen 

von 10:00 bis 17:00 Uhr  
(Einlass bis 16:30 Uhr) 
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Bauernmarkt 
im Bauernhausmuseum 
des Landkreises Erding 

 

             
 
 

             
 

jeden Freitag 
 

(bei Feiertagen bereits am Donnerstag) 

12:00 – 16:30 Uhr 

 
Martin Bayerstorfer, Landrat 


